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I. Ziel der Veranstaltung

Ziel der Veranstaltung war, die bereits bestehenden, überwiegend bilateralen Kontakte mit den Sprachkursträgern fortzuführen und zu intensivieren. Frühzeitige Vorbereitungen sind erforderlich, damit nach Verkündung des Gesetzes die Umsetzung hinsichtlich der neuen Integrationskurse möglichst optimal geschieht und gleichzeitig Planungsgrundlagen für die Kursträger bereits in 2002 gegeben sind.

II. Einführung durch das Bundesministerium des Innern

Seitens des BMI wurden einführend die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie die gestufte Inkrafttretensregelung des Zuwanderungsgesetzes (zum 1.1.2003, bei einigen Vorschriften jedoch auch schon früher) dargestellt. 

Durch das Zuwanderungsgesetz wird dem Thema Integration ein neuer, gesetzlich normierter Stellenwert beigemessen. Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden durch ein Grundangebot an Integration (Integrationskurse) unterstützt. Entsprechende Angebote werden im Aussiedlerbereich unterbreitet. Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie einen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern wurden dargestellt.

Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das aus dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hervorgehen wird, wird die Aufgabe zukommen, bei Spätaussiedlern den gesamten Integrationskurs, bei Ausländern den Basis- und Orientierungskurs zu koordinieren und durchzuführen. Entsprechend obliegt ihm auch die Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten der jeweiligen Kurse. Dabei möchte es die Erfahrungen aller im Bereich der Integration tätigen Organisationen einbeziehen und dazu eine effiziente Netzwerkstruktur aufbauen. 

Für diese Aufgabe kann sich das BAMF privater oder öffentlicher Träger bedienen. Es stehen dazu im Bundeshaushalt insgesamt 169 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus werden sich nach dem Gesetz auch die Länder finanziell an den Integrationskosten für Ausländer beteiligen. Durch die vorgesehene Einführung von Teilnehmergebühren für Ausländer stehen weitere Mittel für die Durchführung der Integrationskurse zur Verfügung. Eine dezidierte Übersicht über die Verteilung der Integrationskosten nach dem Zuwanderungsgesetz (einschließlich der Berechnungsgrundlagen, die auch die Altfälle und EU – Bürger berücksichtigt) ist auf der HOMEPAGE DES BMI eingestellt. Der in diesem Zusammenhang ermittelte Betrag in Höhe von 2,05 € pro Kursteilnehmer/Kursstunde ist ein rechnerischer Durchschnittswert und kein festgelegter Fixbetrag. Mit der Annahme eines Kursbeitrages von 0,77 € als Eigenanteil der Kursteilnehmers ist ebenfalls noch keine verbindliche Festlegung verbunden.

Die durch den Bundeshaushalt vorgegebene finanzielle Obergrenze führt zu der Notwendigkeit, bestehende Strukturen und Ressourcen einer kritischen Prüfung zu unterziehen und neue Ideen und Konzepte zu entwickeln. 

Dabei resultiert schon allein aus der Tatsache, dass das Zuwanderungsgesetz erstmals einen Anspruch auf die Teilnahme an Integrationskursen, teilweise sogar eine Verpflichtung, festschreibt, eine gewisse Planungssicherheit für die Kursträger. Im Verhältnis zur vorgesehen Zielgruppe des Gesamtsprachkonzepts werden dazu noch wesentlich mehr Personen gefördert (s. o.g. Berechnungsgrundlage).

Derzeit werden die beiden für die Integration von Aussiedlern und Ausländern erforderlichen Rechtsverordnungen der Bundesregierung im BMI erarbeitet. In den Rechtsverordnungen werden nähere Einzelheiten der Integrationskurse geregelt werden. Ziel ist, die Kurse zum 1.1.2003 zur Verfügung zu stellen. 

Die notwendige Ausschreibung für die Durchführung der Kurse wird nach Verkündung des Zuwanderungsgesetzes und der Feststellung eines Qualitätskonzeptes durch das Bundesamt erfolgen. Zuvor ist wegen der Länderzuständigkeit für die Aufbaukurse eine Beteiligung der Bundesländer erforderlich, um ein bundesweit einheitliches Konzept entwickeln zu können.

III. Während der Veranstaltung wurden in den Vorträgen und der anschliessenden Diskussion im Wesentlichen folgende Themenkreise erörtert:

1. Qualitätskonzept für Sprachkurse 

Derzeit wird im Bundesamt ein Qualitätskonzept erarbeitet, dass im Wesentlichen auf dem Gesamtsprachkonzept aufbaut, die Evaluierung der derzeit laufenden Modelle miteinbeziehen wird und die Empfehlungen der IMIS – Studie „Qualitätsanforderungen für die Sprachförderung im Rahmen der Integration von Zuwanderern“, berücksichtigt. 

Als Grundannahme wird davon ausgegangen, dass ein Ansatz modularer Kurse mit entsprechend Vorkenntnissen oder Lerngeschwindigkeit homogenen Gruppen zu einem schnelleren Integrationserfolg führt.

Folgende Qualitätskomponenten können dabei für die zukünftigen Sprachkurse von wesentlicher Bedeutung sein:

· Eine Differenzierung der Kursangebote nach unterschiedlichen Zielgruppen 

· Das Angebot von Kursbausteinsystemen (Modulen) mit unterschiedlichen zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben

· Die Durchführung bundeseinheitlicher Einstufungstests

· Die Durchführung von Erfolgskontrollen sowie bundesweit einheitlicher Zwischen- und Abschlusstests

· Der Einsatz geeigneter Unterrichtsmaterialien

· Der Einsatz qualifizierter Lehrkräfte

Das vom Bundesamt nach derzeitigem Erkenntnisstand favorisierte System der Sprachförderung wird sich insgesamt stärker an den individuellen (Lern)voraussetzungen und Zielen der Migranten orientieren, da eine stärkere Differenzierung einen qualitativ höherwertigen Sprachunterricht ermöglicht und die Grundlage für eine sinnvolle Modularisierung (inhaltlich und zeitlich) bildet. 

Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei, die Gruppenzusammensetzung für einen Sprachkurs so homogen wie möglich, aber auch nur wie nötig zu gestalten (da z.B. unterschiedliche Herkunftssprachen durchaus erfolgsfördernd sein können).

Nachfolgend soll das bislang erarbeitete Planungskonzept skizziert werden.

Die notwendige Differenzierung sollte sich insbesondere an den unterschiedlichen vorhandenen Lernstilen und Lernvoraussetzungen orientieren, dies sind vorrangig:

· das Vorhandensein schriftkultureller Fähigkeiten

· Niveau des Schulbesuches im Heimatland (Bildungsabschlüsse)

· sonstige Bildungsgewohnheiten wie (z.B. Lesen von Büchern/Zeitschriften, Besuch von kulturellen Veranstaltungen etc.)

· bereits vorhandene Kenntnisse der deutschen Sprache

· Alter 

Hierauf aufbauend sollen Kursmodule entwickelt werden, die eine Differenzierung zwischen

· Lernern mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen 

· Kursen für Lerngewohnte mit steilerer Progression

· Kursen für Lernungewohnte mit flacherer Progression

· zeitlich stärker konzentrierten (Intensivkursen) und gestreckten Kursen (dies macht eine Berücksichtigung insbesondere unterschiedlicher Lernmotivation möglich, z.B. angestrebte baldige Arbeitsaufnahme) 

sowie 

· besonderen Lerninteressen des Migranten (Berücksichtigung von eher kommunikativem oder schriftkulturellem Spracherwerb) 

ermöglichen, wobei eine Kombination verschiedener Module in vielen Fällen sinnvoll sein kann.

In der Diskussion kam zum Ausdruck, dass viele Praktiker kommunikative Fähigkeiten für stärker integrationsbeeinflussend halten als schriftkulturelle Fähigkeiten. Hier sind weitere Äußerungen aus der Praxis wünschenswert. Ebenfalls in der Diskussion wurde auf die Bedeutung von Modulen, die geschlechtsspezifischen Gegebenheiten Rechnung tragen (Frauenkurse, Kurse für Mütter schulpflichtiger oder zu betreuender Kinder), hingewiesen.

Denkbar sind überdies Module, die abhängig von den Lernvoraussetzungen die Lerninhalte in weniger (Verkürzermodule) oder mehr Stunden vermitteln. Die Verkürzermodule bringen die Option mit sich, das Kursziel in kürzerer Zeit zu erreichen. Einem „Verkürzer“ sollte es möglich sein, bei Nichtbestehen der Prüfung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtstunden den Kurs zu wiederholen oder in einem anderen Kurs an einer bestimmten Stelle wiedereinzusteigen.

Durch Zwischentests, die sich aus dem laufenden Lernstoff erstellen lassen, kann die erste Einstufung, die zur Zuweisung zu einer bestimmten Zielgruppe und damit ggf. auch in ein bestimmtes Kursmodul geführt hat, überprüft und nachträglich korrigiert werden. Dies muss sowohl für den Wechsel in einen verkürzten Kurs als auch in ein längeres Kursmodul gelten.

Verteilung der Kursstunden:

Den unterschiedlichen und sich ggf. verändernden Lebensumständen der Zuwanderer kann durch die Einrichtung von Vollzeitkursen und Teilzeitkursen sowie der Möglichkeit zu Abendkursen Rechnung getragen werden. 

Kursgröße:

Es ist daran gedacht, eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen pro Kurs nicht zu überschreiten, wobei es aus fachlich und didaktischer Sicht (z.B. bei Lernern mit niedrigen Bildungsvoraussetzungen) oder wegen örtlicher Gegebenheiten (z.B. wegen geringer Zugangszahl in ländlichen Regionen) erforderlich sein kann, Kurse mit weniger Teilnehmern einzurichten. Grundsätzlich kann das Angebot kleinerer, differenzierter Gruppen als Qualitätskriterium für die Sprachkursträgerauswahl herangezogen werden. 

Eine Differenzierung sollte immer gewährleistet sein, ggf. durch Binnendifferenzierung, die dann aber transparent und nachweislich gemacht werden muss. 

Alphabetisierungskurse

Fachlich ist die Notwendigkeit der Durchführung von Alphabetisierungskursen, hier auch getrennt nach totalem und funktionalem Analphabetismus sowie Vorkurse für Schriftkundige mit anderen Ausgangsschriften unbestritten. Offen ist im Augenblick noch, inwieweit sie dem Integrationskurs zugeordnet oder vorgeschaltet werden können. 

Durchführung von bundeseinheitlichen Einstufungstests:

Die Zielgruppendifferenzierung und die Kursmodularisierung erfordert eine sorgfältige und umfassende Ermittlung der Differenzierungskriterien. Es ist darüber diskutiert worden, neben einem formalisierten schriftlichen Test, der in erster Linie der Gewinnung von Erkenntnissen über das Vorhandensein und die Qualität von Deutschkenntnissen dient, eine Analyse durchzuführen, in welchem die wesentlichen Informationen über die Bildungsvoraussetzungen (Schulabschlüsse, Lerngewohnheiten) des Zuwanderers, seine Sprachkenntnisse und weitere Qualifikationen ermittelt werden. Dieser umfassende Einstufungstest soll vom Sprachkursträger durch eine erfahrene Lehrkraft vorgenommen werden, da nur diese die gegebenen Antworten in den richtigen Kontext stellen kann. 

Durchführung von bundesweit einheitlichen Abschlusstests und Erfolgskontrollen:

Bereits während des laufenden Kursmoduls sollten Erkenntnisse über den bisherigen Lernerfolg gewonnen werden. Zum einen, um die vorgenommene Einstufung in ein Kursmodul auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und ggf. noch rechtzeitig einen Wechsel zu veranlassen, zum anderen, um dem Bedürfnis des Lernenden nach Orientierung über den Lernerfolg oder Misserfolg Rechnung tragen zu können. Diese Lernkontrollen sollten sich grundsätzlich an bestimmte Kursabschnitte anschließen, um so sicherzustellen, dass Erkenntnislagen nicht ungenutzt bleiben. 

Die Notwendigkeit von Prüfungen wie auch die Vergleichbarkeit von Tests ergibt sich auch daraus, dass sich an die erfolgreiche Teilnahme Rechtsfolgen (Vergünstigungen) knüpfen.

Der erfolgreiche Abschluss eines Sprachkurses dient als Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache als eine der Voraussetzungen für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis gem. § 9 Abs. 2 AufenthG. Ebenso wird gem. § 10 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz die Wartezeit für eine Einbürgerung um ein Jahr verkürzt. 

Die zur Feststellung des noch zu definierenden Sprachniveaus erforderlichen Prüfungen sollten anhand anerkannter Zertifikate durchgeführt werden, mit Orientierung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GERR).

Qualtitätsanforderungen an Sprachkursträger

Die Sprachkursträger sollten neben bestimmten formalen Anforderungen auch inhaltliche und personelle Qualitätsstandards erfüllen. Als solche können in Betracht kommen:

· Einschlägige Erfahrungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache, die durch tatsächliche Kursangebote nachgewiesen werden können.

· Einsatz qualifizierter Lehrkräfte, 

· Möglichkeit und Verpflichtung der Lehrkräfte zur Teilnahme an weiterbildenden Maßnahmen, speziell im Umgang mit Erwachsenen (Zuwanderern) 

· Einsatz anerkannter Lehrwerke

Zum weiteren Verfahren:

Die vorgestellten Kriterien sollen voraussichtlich als Qualitätsstandards für die Durchführung von Sprachkursen eingeführt werden. Zielsetzung ist die Entwicklung standardisierter Kursmodule, die bundesweit angeboten werden sollen. 

Allerdings wird das Bundesamt am 01.01.03 nicht mit einer Anzahl von festgelegten Modulen starten, vielmehr soll im Rahmen einer Erprobungsphase erst ermittelt werden, welche Art von Modulen für die effektive Sprachkursgestaltung erfolgreich einsetzbar sind und welche nicht. Dies soll jedoch nicht vom grünen Tisch aus geschehen, vielmehr sollen hier auch bereits die Erkenntnisse der Modellprojekte aus dem Gesamtsprachkonzept sowie die Erfahrungen der Sprachkursträger genutzt werden.

Weitergehend will das Bundesamt aber insbesondere die Erkenntnisse der Sprachkursträger in der praktischen Anwendung der Qualitätskomponenten auswerten und mit zur Grundlage für die beabsichtigte Entwicklung von standardisierten Kursmodulen machen. 

Es ist vorgesehen, schnellstmöglich ein Auswahlverfahren auf den Weg zu bringen. Inhaltlich wird insbesondere verbindlich erwartet werden, qualifizierte Einstufungstests durchzuführen und Zielgruppendifferenzierungen vorzunehmen sowie unterschiedliche Kursmodule (zeitlich und inhaltlich) zu entwickeln und zu erproben. Primäres Ziel ist die Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards.

Weiterhin werden Kriterien für eine Zertifizierung von Sprachträgern zu entwickeln sein. Nach einer Evaluierungsphase von 1 bis 2 Jahren werden die Ergebnisse ausgewertet werden und können dann die Grundlage für die Festlegung standardisierter Kursmodule bilden.

2. Kursumfang (Gesamtstundenzahl von Basis- und Aufbaukurs)

Ausgehend vom Gesamtsprachkonzept und der Berechnungsgrundlagen für den Haushalt (s.o.) werden bis zu je 300 Stunden für Basis- und Aufbausprachkurs zur Verfügung stehen. Laut IMIS – Studie entspricht ein Gesamtumfang von 600 Stunden in etwa den Erfahrungen aus anderen Ländern. Durch die anstrebte Modularisierung und Differenzierung soll die Zielerreichung sichergestellt werden. 

3. Ausschreibung

Im Hinblick auf die notwendige formale und inhaltliche Verknüpfung von Basis- und Aufbausprachkurs sollen Gespräche mit den Bundesländern sobald wie möglich aufgenommen werden.

· Ziel einer Ausschreibung soll sein, dass sich unter Berücksichtigung der vom BAMF vorgegebenen Kriterien eine möglichst große Anzahl von Trägern am Auswahlverfahren beteiligen können. 

· Eine Zertifizierung der Träger wird erst nach Abschluss einer Evaluierung erfolgen

· Es wird sichergestellt, dass alle Träger von der Veröffentlichung der Ausschreibung Kenntnis erlangen können. 

4. Sprachverband Mainz e.V.

Auf Frage zu der künftigen Rolle des Sprachverbandes nach Verkündung des Zuwanderungsgesetzes betont das BMI, dass der Sprachverband ein erfahrener Ansprechpartner ist und würdigt dessen Leistungen. Nunmehr werden jedoch dem BAMF per Gesetz die Koordinierung und Durchführung der Kurse übertragen werden, wobei es sich hierzu öffentlicher oder privater Träger bedienen kann. Das bedingt, die institutionelle Förderung des Sprachverbands nach einer gewissen Übergangszeit auslaufen zu lassen.

5. Orientierungskurse

Orientierungskurse sollten wegen der vorgesehenen Inhalte im Anschluss an die Basis- und Aufbaukurse durchgeführt werden. Sie dienen der Vermittlung von Kenntnissen der deutschen Rechtsordnung, Geschichte, politischer und gesellschaftlicher Strukturen und Kultur der deutschen Gesellschaft.

IV. Abschluss und Ausblick

Dem BAMF obliegt nach dem Gesetz die Aufgabe der Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten von Sprachkursen. Dabei ist das Ziel einer für den einzelnen Zuwanderer erfolgreichen Integration zu beachten. Das zukünftige System der Sprachförderung sollte sich daher stärker an den individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer orientieren. Die effektive Nutzung vorhandener Unterrichtseinheiten ist eine Grundvoraussetzung für den Lernerfolg. Somit bedarf die Umsetzung der Aufgaben zur Einführung der Integrationskurse der Mitwirkung der Praxis. Alle Kursträger sind aufgefordert, ihre Hinweise und Anregungen an das BAFL zu senden. In Workshops soll gemeinsam an konkreten Themen gearbeitet werden
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